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Abréviations

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
UNO Organisation der Vereinten Nationen
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
SEM Staatssekretariat für Migration
Büro-NR Büro des Nationalrates
GK Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung
AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die

Integration
Fedpol Bundesamt für Polizei

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
ONU Organisation des Nations unies
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
SEM Secrétariat d'Etat aux migrations
Bureau-CN Bureau du Conseil national
CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
LEI Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
Fedpol Office fédéral de la police
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit privé

Der Bericht in Erfüllung des Postulats «Dem Schuldnertourismus einen Riegel
schieben» (Po. 12.3957) habe aufgezeigt, dass es für eine schweizweite
Betreibungsauskunft keine einfache Lösung gebe, weshalb ein schrittweises Vorgehen
gegen den Missbrauch von Betreibungsregisterauszügen angezeigt sei. So begründete
die RK-SR ihre einstimmige Unterstützung der Motion Candinas (cvp, GR), mit welcher
der Bündner CVP-Nationalrat forderte, dass Betreibungsämter vor der Ausstellung
eines Betreibungsregisterauszuges zwingend eine Wohnsitzüberprüfung vornehmen
müssen. Auch wenn das Problem des «Schuldnertourismus», d.h. des Aufbesserns der
persönlichen Zahlungsbilanz durch einen Wohnsitzwechsel, damit nicht aus der Welt
geschafft werde, sei die Motion ein Schritt in die richtige Richtung, appellierte
Kommissionssprecher Beat Rieder (cvp, VS) an das Ständeratsplenum. Auch
Justizministerin Karin Keller-Sutter plädierte für die Annahme der Motion. Im
Nationalrat, der die Motion im Herbst 2017 gleichwohl gutgeheissen hatte, hatte der
Bundesrat den Vorstoss noch abgelehnt, im Lichte der Erkenntnisse aus dem
erwähnten Postulatsbericht seine Meinung dann aber geändert. Der Ständerat nahm die
Motion im Sommer 2019 stillschweigend an. 1

MOTION
DATE: 19.06.2019
KARIN FRICK

Droits fondamentaux

Mit 27 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Ständerat im Frühjahr 2019 die
Motion Fässler (cvp, AI) für die Wiedereinführung einer Bewilligungspflicht für
ausländische Redner an politischen Veranstaltungen ab. Nach einer lebhaften Debatte
zeigte sich offenbar die Ratsmehrheit von den Argumenten des Bundesrates und der
Mehrheit der SPK-SR, die beide die Ablehnung der Motion beantragt hatten, überzeugt:
Die Verhältnismässigkeit einer solchen Massnahme in Bezug auf die
Meinungsäusserungsfreiheit sei äusserst zweifelhaft, durch digitale Medien könne das
Verbot leicht umgangen werden und die Schweizer Behörden verfügten über andere,
wirksame Instrumente, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch
ausländische politische Rednerinnen und Redner zu verhindern. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter erachtete in ihren Ausführungen die Wiedereinführung der
Bewilligungspflicht «in einem liberalen Rechtsstaat [...] und in einer Gesellschaft wie
der Schweiz, die [...] von sich aus [...] fähig ist, radikalen oder extremistischen
Tendenzen zu widerstehen» als unnötig und problematisch, da der Weg zur
Gesinnungsprüfung dann nicht mehr weit sei. 2

MOTION
DATE: 19.03.2019
KARIN FRICK

Sécurité intérieure

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der
Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den
Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden

MOTION
DATE: 19.03.2019
KARIN FRICK
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Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion
gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-
Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die
Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem
Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,
derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 3

Institutions et droits populaires

Conseil fédéral

Lediglich der Walliser CVP Neo-Nationalrat Philipp-Matthias Bregy und alle anwesenden
Mitglieder der SVP-Fraktion unterstützten die Motion Ruppen (svp, VS), die verlangte,
dass Personen, die bei Bundesratswahlen bisher unter dem Begriff «Diverse»
aufgeführt werden, zukünftig namentlich erwähnt werden sollten. Ruppen wollte mit
seinem Vorstoss das Büro-NR zu einem Gesetzesvorschlag verpflichten, der bestimmt,
dass bei Wahlen in den Bundesrat in allen Wahlgängen die Resultate aller Personen
verlesen werden müssen, die Stimmen erhalten haben. Die gängige Regel ist, dass im
ersten und im zweiten Wahlgang Personen mit weniger als 10 Stimmen unter Diverse
aufgeführt werden. 
Diese Praxis habe sich bewährt, führte Edith Graf-Litscher (sp, TG) für das Büro aus. Es
würde zu falschen Anreizen führen und sei einer Bundesratswahl nicht würdig, wenn
alle Personen, die auch nur eine Stimme erhalten hätten, genannt werden müssten. Man
müsse zudem bedenken, dass die Regelung auch für alle anderen Wahlen (z.B.
Richterwahlen) angewendet werden müsste. Ruppen hingegen führte das Beispiel der
Wahl von Karin Keller-Sutter in die Exekutive ins Feld. Damals hätten Verschiedene 27
Stimmen erhalten. Man wisse nun nicht – lediglich die Stimmenzählerinnen und
Stimmenzähler, die zu Stillschweigen verpflichtet seien – ob das 27 Einzelpersonen
gewesen seien oder aber drei Personen mit je 9 Stimmen. Dies sei stossend, weil
Resultate von wichtigen Wahlen transparent sein müssten. Die total 63 befürwortenden
Stimmen kamen aber gegen die 113 ablehnenden Stimmen (1 Enthaltung) nicht an. 4

MOTION
DATE: 11.06.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Administration judiciare

Nur knapp, mit 89 zu 82 Stimmen (4 Enthaltungen), lehnte der Nationalrat die Motion
von Lukas Reimann (svp, SG) ab, mit der Interessenbindungen in der Judikative
offengelegt werden sollten. Man habe in diesem Rat zwar über Interessenbindungen in
der Exekutive diskutiert (Mo. 17.4127; Po. 17.3423) und in der Regel stünden ja die
Lobbyingtätigkeiten in der Legislative im Fokus. Wo aber niemand hinschaue, seien die
Tätigkeiten der Judikative, führte der Motionär bei der Ratsdebatte in der
Sommersession 2019 aus. In Zeiten, in denen das Bundesgericht Volksentscheide für
ungültig und Verordnungen für illegal erkläre, müssten auch die Interessenbindungen
der Richterinnen und Richter transparent gemacht werden. Er sei selber lange genug in
der GK gesessen, um sagen zu können, dass Richterwahlen hochpolitisch seien. 
Justizministerin Karin Keller-Sutter gab zu bedenken, dass Richterinnen und Richter
per Verfassung zu Unabhängigkeit verpflichtet seien und aussergerichtliche Tätigkeiten,
mit welchen diese Unabhängigkeit beeinträchtigt werden könnte, verboten seien. Bei
Befangenheit müsse in den Ausstand getreten werden. Diese strengen Regeln würden
ein Register mit Interessenbindungen eigentlich obsolet machen, so die Bundesrätin
weiter. Freilich gab sie am Ende ihrer Stellungnahme zu bedenken, dass Wertfreiheit
wohl nicht möglich sei, dass jeder Mensch in diesem Sinne Interessen vertrete, die auch
durch Erziehung, Umwelt oder Erfahrungen entstanden seien. 
Geschlossen gegen den Vorstoss stimmten die Fraktionen von SP, GLP, FDP und BDP.
Die Ja-Stimmen stammten von Mehrheiten der GP, der SVP und der CVP. 5

MOTION
DATE: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN

Politique sociale

Population et travail

Marché du travail

Mit einer Motion wollte Andri Silberschmidt (fdp, ZH) den Bundesrat im Dezember 2019
damit beauftragen, das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) so zu ändern, dass
qualifizierte Mitarbeitende aus Drittstaaten, eine Aufenthaltsbewilligung erhalten
könnten, ohne dem bestehenden Kontingentierungssystem zu unterliegen.
Bedingungen dafür wären ein unbefristeter Arbeitsvertrag, Arbeit in einer Branche mit
tiefer Arbeitslosigkeit, hohe Qualifikation der Tätigkeit sowie ein hohes Salär. So
bestehe in der Schweiz ein Mangel an qualifizierten Fachkräften. Der Bundesrat
beantragte, die Motion abzulehnen, zumal die Kontingente für qualifizierte
Arbeitskräfte aus Drittstaaten in den letzten Jahren schrittweise erhöht worden seien
und nun von der Schweizer Wirtschaft nicht mehr vollständig ausgeschöpft würden. Vor
einer Systemänderung sollen zudem alle möglichen Alternativen geprüft werden, wie es
auch das Postulat Nantermod (fdp, VS; Po. 19.3651) vorsieht. In der Herbstsession 2021
fügte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (fdp) an, dass Drittstaatsangehörige mit einem
schweizerischen Hochschulabschluss aus Bereichen mit ausgewiesenem
Fachkräftemangel mit der Umsetzung der Motion Dobler (fdp, SG; Mo. 17.3067) bereits
unbürokratisch in der Schweiz bleiben könnten. Der Nationalrat lehnte die Motion mit
116 zu 65 Stimmen (bei 11 Enthaltung) ab. Unterstützung erhielt sie lediglich von der
Grünliberalen- und der FDP.Liberalen-Fraktion. 6

MOTION
DATE: 19.12.2019
GIADA GIANOLA

Droit du travail

Im September 2019 verlangte Mathias Reynard (sp, VS) in einer Motion ein Recht auf
Abschalten. Seine Motion wollte die Arbeitgebenden mit einer Änderung des
Obligationenrechts verpflichten, Massnahmen zur Einschränkung der Nutzung digitaler
Hilfsmittel durch die Arbeitnehmenden ausserhalb der Arbeitszeit zu treffen. In seiner
Stellungnahme beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion, da sich das Recht
auf Abschalten bereits aus den Regelungen über die Arbeitszeit und Freizeit ergebe. So
seien die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausserhalb der Arbeitszeit nicht
verpflichtet, per E-Mail oder Telefon erreichbar zu sein. Nun hätten die Unternehmen
die bestehenden rechtlichen Regelungen umzusetzen, etwa durch eine Blockierung der
Geräte ausserhalb der Arbeitszeit, ergänzte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (fdp, SG) in
der Nationalratsdebatte im Herbst 2021. Nationalrat Baptiste Hurni (sp, NE), der die
Motion übernahm, begründete die geforderten Massnahmen mit dem Schutz der
Gesundheit der Arbeitnehmenden, die auch wegen der Covid-19-Krise immer mehr von
zu Hause arbeiten, wo die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben schwieriger ist.
Zudem nehme die Digitalisierung der Arbeit zu, wobei es immer einfacher werde, die

MOTION
DATE: 25.09.2019
GIADA GIANOLA
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Arbeitnehmenden zu erreichen. Der Nationalrat lehnte die Motion in der Folge mit 87
zu 67 Stimmen ab. Der Vorstoss wurde lediglich von der SP- und der Grünen-Fraktion
angenommen. 7

Groupes sociaux

Politique d'asile

Une motion du groupe socialiste, défendue en chambre par Carlo Sommaruga (ps, GE)
qui demandait de mettre en place des corridors légaux et sécurisés pour les migrants
et les personnes en fuite, en réaction aux nombreuses morts causées par la traversée
de la Méditerranée, a été refusée par le Conseil national. Si les images de naufrages de
l'été 2015 se font plus rares dans les médias, les personnes exilées continuent de
mourir pendant leur fuite, que ce soit en mer, dans le désert ou dans les camps en
Lybie. Fort de ce constat, le groupe socialiste demande donc au Conseil fédéral qu'il
approche l'Union européenne afin de mettre en place des voies sûres pour l'Europe. Le
Conseil fédéral, représenté lors du débat par Karine Keller-Sutter a d'abord précisé
partager les inquiétudes des motionnaires et s'employer d'ores et déjà à améliorer la
situation. Par exemple, le Conseil fédéral vient en aide aux pays qui ont sur leur sol
d'importants camps de réfugié-e-s, comme l'Ouganda, l'Ethiopie ou le Kenya. De plus,
la Suisse participe à l'élaboration de deux pactes mondiaux de l'ONU portant sur les
migrations. Enfin, le Conseil fédéral rappelle que la Confédération a donné son accord
pour l'accueil de contingents de personnes réfugiées ou a participé à un programme de
relocalisation, ce qui représente 3'500 personnes depuis 2015. Ces efforts semblent
suffisants pour la chambre du peuple, qui rejette la motion socialiste par 127 voix
contre 63 et 1 abstention. Le camp rose-vert a voté unanimement en faveur de l'objet,
tout comme le PLR et l'UDC l'ont refusé. Les autres partis étaient moins univoques: 5
verts'libéraux, 1 PEV et 4 PBD se sont prononcés pour, contrairement au reste de leurs
groupes. 8

MOTION
DATE: 10.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Eglises et questions religieuses

In Vertretung der SVP-Fraktion gelangte Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO) in der
Herbstsession 2019 mit einer Motion an den Bundesrat, welche die Schaffung
notwendiger gesetzlicher Grundlagen zur Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen
Islams in der Schweiz gewähren sollte. Bei den unlängst aufgedeckten Fällen
islamischer Hassprediger in Winterthur, Genf oder Biel handle es sich lediglich um die
Spitze des Eisberges und es bestehe massiver Handlungsbedarf in diesem Bereich, wie
Wobmann erläuterte. Hierfür forderte die SVP-Fraktion die Ergreifung konkreter
Massnahmen: Die Auslandsfinanzierung von Moscheen und islamischen Organisationen
müsse unterbunden, sämtliche Moscheen müssten bekanntgemacht und überwacht
und bei Sicherstellung allfälliger Verletzungen der Schweizer Rechtsordnung
unverzüglich geschlossen werden. Um diesen Aufgaben nachkommen zu können, müsse
der Informationsaustausch zwischen den Behörden unterschiedlicher Stufen ausgebaut
und um entsprechende sach- und sprachkundige Spezialistinnen und Spezialisten
erweitert werden. Schliesslich sollten Schweizer Botschaften und das SEM keine Visa
mehr an ausländische Imame ausstellen dürfen, die lediglich zwecks temporärer
Predigertätigkeit in die Schweiz einreisen wollten.
Bei radikalen Strömungen jeglicher Art, seien diese religiös, links- oder
rechtsextremistisch, habe der Bundesrat ein besonderes Augenmerk auf deren
Bekämpfung – diesen Punkt wolle sie klar unterstreichen und keinen Zweifel daran
lassen, betonte Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Die vorgebrachte Motion stamme aber
aus dem Jahr 2017 und zwischenzeitlich seien diverse anderweitige Massnahmen
ergriffen worden, die viele der verlangten Anliegen bereits ermöglichten. So könne
beispielsweise das Fedpol bereits Einreiseverbote und Ausweisungen von
ausländischen Predigern erlassen. Des Weiteren sei eine Strafgesetzesrevision hängig,
mit der eine Strafnorm gegen kriminelle Organisationen geschaffen werden solle, die
auch auf die Bekämpfung terroristischer Organisationen zugeschnitten werden könne.
Auch seien das in der SiK-SR hängige Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Bekämpfung von Terrorismus (PMT) sowie die jüngst im Juni 2019 verabschiedete
Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes zu berücksichtigen. Was aber

MOTION
DATE: 10.09.2019
MELIKE GÖKCE
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grundsätzlich abzulehnen sei, sei eine Überwachung der Moscheen, die über die
Beurteilung konkreter Sicherheitsrisiken hinausgeht, da dies im Widerspruch zum
Bundesgesetz über den Nachrichtendienst stehe. Aus diesen Gründen empfehle der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung.
In der Abstimmung im Nationalrat öffnete sich in dieser Frage ein politischer Graben
zwischen den Parteien, da die Motion zwar ohne weiterführende Diskussion, aber mit
einem Patt (91 zu 91 Stimmen) per Stichentscheid der Präsidentin Marina Carobbio (sp,
TI) abgelehnt wurde. Die geschlossene SVP-Fraktion konnte sich folglich trotz
Unterstützung einer deutlichen Mehrheit der CVP-Fraktion nicht gegen die
geschlossenen Fraktionen der SP, Grünen, GLP und BDP, mit grosser Unterstützung
einer Mehrheit der FDP-Fraktion durchsetzen. Unter Berücksichtigung dieses äusserst
knappen Entscheides erscheint der Umstand, dass drei der acht Personen, die im
Abstimmungsprotokoll unter «hat nicht teilgenommen» aufgeführt werden, der SVP-
Fraktion angehören, umso bedeutungsvoller. So stellt sich hier auch die Frage, ob es
nach Möglichkeit gerade ebendiesem Umstand geschuldet ist, dass just einen Tag nach
der Ablehnung dieser Motion ein tatsächlich identischer Antrag (Mo. 19.4005) neuerlich
im Nationalrat eingereicht wurde. 9

1) AB SR, 2019, S. 548; Kommissionsbericht RK-SR vom 17.5.19
2) AB SR, 2019, S. 187 ff.; Kommissionsbericht SPK-SR vom 12.2.2019
3) AB SR, 2019, S. 190 ff.; Kommissionsbericht SPK-SR vom 12.2.2019; CdT, LT, NZZ, 20.3.19
4) AB NR, 2019, S. 971 f.
5) AB NR, 2019, S. 1072 f.
6) AB NR, 2021, S. 2029; Mo. 19.4517
7) AB NR, 2021, S. 1936 
8) BO CN, 2019, p. 1425 s.
9) AB NR, 2019, S. 1424 f.; Abstimmungsprotokoll Mo. 17.3681; Mo. 19.4005; TA, 11.9.19
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